
Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen
für die Jagd-Haftpflichtversicherung
(A 120 - Stand 01/02)
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1. Versichert
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
als Jäger, Jagdpächter und Jagdherr bzw. als Förster, Forstbeam-
ter, Forstaufseher, Berufsjäger, Jagdaufseher und Falkner, soweit
es sich um eine unmittelbar oder mittelbar mit der Jagd in Verbin-
dung stehende Tätigkeit oder Unterlassung handelt.
Der Ausschluss von Umweltschäden gemäß § 4 Ziff. I 8 AHB findet
keine Anwendung.

2. Mitversichert
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers
(1) aus dem erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von

Schusswaffen und Munition, auch außerhalb der Jagd (z. B.
aus der Aufbewahrung, beim Gewehrreinigen, bei Teilnahme
an Übungs- oder Preisschießen, beim nichtgewerbsmäßigen
Wiederladen von Munition) nicht jedoch zu strafbaren Hand-
lungen;

(2) aus fahrlässiger Überschreitung des besonderen Waffen-
gebrauchsrechts der Forst- und Jagdschutzberechtigten, des
Notwehrrechts sowie aus vermeintlicher Notwehr in der versi-
cherten Eigenschaft;

(3) aus fahrlässiger Überschreitung der den Jagdschutzberechtig-
ten durch Gesetz gegebenen Befugnis zum Abschießen wil-
dernder Hunde und Katzen;

(4) als Halter (auch Abrichter und Ausbilder) von Beizvögeln und
höchstens 3 brauchbaren oder sich nachweislich in jagdlicher
Abrichtung befindlichen Jagdhunden.
Die Brauchbarkeit ist nachzuweisen durch eine bestandene
Brauchbarkeitsprüfung oder durch die Bescheinigung einer
Jagdbehörde bzw. einer jagdlichen Organisation, dass es sich
um einen zur Jagd brauchbaren Hund handelt.
Im Rahmen der Haltung von bis zu 3 Jagdhunden gelten auch
Jagdhundewelpen bis zu einem Alter von 6 Monaten mitversi-
chert, ohne dass es des Nachweises der jagdlichen Abrichtung
bedarf.
Der Versicherungsschutz gilt nicht nur für die Verwendung der
Hunde bei der Jagdausübung, sondern auch für Schäden au-
ßerhalb der Jagd.
Sind mehr als 3 Jagdhunde - eigene und fremde - vorhanden,
so gilt der Versicherungsschutz für die 3 Hunde, die am längs-
ten im Besitz des Versicherungsnehmers sind. Für Hundezwin-
ger ist eine besondere Versicherung notwendig.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters - sofern
er nicht gewerbsmäßig tätig ist -, der im Auftrag des Versiche-
rungsnehmers die Führung der Aufsicht über die mitversicher-
ten Tiere übernommen hat;

(5) aus der Teilnahme an Jagdhunde-Gebrauchsprüfungen;
(6) aus der Durchführung von Gesellschaftsjagden;
(7) als Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten Personen.

Die Versicherung erstreckt sich auf die persönliche gesetzliche
Haftpflicht:
a) der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und

sonstiger Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichti-
gung des Jagdbetriebes oder eines Teils desselben ange-
stellt hat in dieser Eigenschaft, ausgenommen Jagd-
scheininhaber bei solchen Tätigkeiten, für die der Besitz
eines Jagdscheines gesetzlich vorgeschrieben ist;

b) der übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in
Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen,
ausgenommen Jagdscheininhaber bei solchen Tätigkeiten
und Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagdscheines ge-
setzlich vorgeschrieben ist.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß
dem Sozialgesetzbuch VII handelt.
Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infol-
ge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zu-
gefügt werden;

(8) aus Besitz, Betrieb und Unterhaltung von jagdlichen Einrich-
tungen, wie Hochsitze, Fütterungen, Jagdhütten und derglei-

chen;
(9) wegen Personen- und Sachschäden Dritter (Produkthaftpflicht)

aus dem Inverkehrbringen  von Wild bzw. Wildbret;
(10) aus dem erlaubten Bejagen und Erlegen von Tieren, die nicht

dem Jagdrecht unterliegen (z. B. Gehegewild, entlaufene Rin-
der, Rabenvögel usw.) - sowie von Kaninchen, Tauben und
dergleichen in befriedeten Bezirken.

3. Eingeschlossen
(1) sind abweichend von § 4 II Ziff. 2 a AHB - gesetzliche Scha-

denersatzansprüche wegen Personenschäden von Angehöri-
gen des Versicherungsnehmers aus Schäden, die durch den
Gebrauch von Schusswaffen entstanden sind.

(2) ist - abweichend von § 4 I Ziff. 3 AHB - die gesetzliche Haft-
pflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen,
das gilt auch für die Inanspruchnahme als Halter von Jagdhun-
den.
Unsere Leistungen erfolgen in EUR. Unsere Verpflichtung gilt
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem
inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

(3) Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall in-
nerhalb Europas durch behördliche Anordnung eine Kaution
zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen
Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer den erforderlichen Betrag bis zu einer Höhe von
30.000 EUR zur Verfügung.
Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende
Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als
der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungsneh-
mer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das glei-
che gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die
Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen
einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist.
Hinweis:
Soweit ausländisches Jagdrecht eine Pflichtversicherung vor-
schreibt, wird die deutsche Jagd-Haftpflichtversicherung nicht
immer anerkannt, es muss dann ggf. zusätzlich eine Jagd-
Haftpflichtversicherung im Jagdausland abgeschlossen wer-
den. Gleichwohl ist Ihr Versicherungsschutz bei der Gothaer
auch in diesem Fall von erheblicher Bedeutung. Er schützt Sie
nämlich bis zur Höhe der Deckungssummen immer dann, wenn
der entsprechende Schaden die Deckungssummen der aus-
ländischen Jagd-Haftpflichtversicherung übersteigt.

4. Ausländische Jäger
Die Versicherung ausländischer Jäger erstreckt sich nur auf ge-
setzliche Haftpflichtansprüche nach deutschem Recht oder Rechts-
normen von Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie auf
Haftpflichtstreitigkeiten vor deutschen Gerichten bzw. vor Gerichten
der vorstehend genannten Staaten.

5. Erben
Für die Erben des Versicherungsnehmers besteht der bedingungs-
gemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versiche-
rungsnehmers bis zum Ende der laufenden Versicherungsperiode
fort. Ausgenommen sind Tätigkeiten, für die der Besitz eines Jagd-
scheines gesetzlich vorgeschrieben ist.

6. Vermögensschäden
Für die Mitversicherung von Vermögensschäden bis zu
100.000 EUR je Schadenereignis gilt folgendes:
(1) Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche

Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des § 1 Ziff. 1
aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sind.

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
1. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in

seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) her-
gestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten
entstehen;

2. Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche,
Gerüche, Erschütterungen);

3. planender, beratender, bau- oder montageleitender, prü-
fender oder gutachterlicher Tätigkeit;



4. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versi-
cherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirt-
schaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art,
aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschla-
gung;

5. der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urhe-
berrechten;

6. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen;

7. Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen;

8. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Ra-
tionalisierung und Automatisierung, Auskunftserteilung, Ü-
bersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;

9. vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördli-
chen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen
des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflicht-
verletzung;

10. Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

7. Forderungsausfall
Für die Mitversicherung von Forderungsausfällen gilt folgendes
(1) Gegenstand der Ausfalldeckung

Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versiche-
rungsschutz für den Fall, dass er während der Wirksamkeit der
Versicherung von einem Dritten geschädigt wird und die daraus
entstandene Schadenersatzforderung gegen den Schädiger
nicht durchgesetzt werden kann. Inhalt und Umfang der versi-
cherten Schadenersatzansprüche richten sich nach dem De-
ckungsumfang dieses Vertrages. Darüber hinaus besteht Ver-
sicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, denen ein vor-
sätzliches Handeln des Schädigers zugrunde liegt und für
Schadenersatzansprüche, die aus der Eigenschaft des Schädi-
gers als Tierhalter oder -hüter entstanden sind.

(2) Erfolglose Vollstreckung
Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass der Versiche-
rungsnehmer einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen
den Schädiger im streitigen Verfahren vor einem deutschen
Gericht oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Schädi-
gers vor einem deutschen Notar erwirkt hat und jede sinnvolle
Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen den Schädiger
erfolglos geblieben ist.
Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass
� entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder

Forderungspfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung
geführt hat;

� oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos er-
scheint, z. B. weil der Schädiger in den letzten drei Jahren
die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat.

(3) Entschädigung
Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des titulierten
Schadenersatzbetrages im Rahmen der in diesem Vertrag ver-
einbarten Deckungssumme.
Von jeder Entschädigung wird ein Selbstbehalt von 2.500 EUR
abgezogen.
Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des
Originaltitels, der Original-Vollstreckungsunterlagen und sons-
tiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versiche-
rungsfall im Sinne dieser Bedingungen vorliegt. In Höhe des
Selbstbehaltes wird der Anspruch auf den Versicherungsneh-
mer rückübertragen.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, seinen Anspruch an
den Versicherer abzutreten.

(4) Subsidiarität
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den
Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsver-
trag des Versicherungsnehmers beansprucht werden kann o-
der für den ein Träger der Sozialversicherung oder Sozialhilfe
leistungspflichtig ist.

8. Abhandenkommen fremder Sachen
Für das Abhandenkommen fremder Sachen:
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhanden-
kommen fremder Sachen, auch wenn diese zu versicherten Zwe-
cken gemietet, gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines
besonderen Verwahrungsvertrages waren.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Abhandenkom-
men von
a) Landfahrzeugen
b) Wasserfahrzeugen
c) Schlüsseln
d) Schmuck und Wertsachen, auch Geld und Wertpapiere.
Die Höchstersatzleistung je Versicherungsfall ist begrenzt auf
3.000 EUR. Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer
150 EUR selbst zu tragen.

9. Nicht versichert
Nicht versichert sind
(1) die gesetzliche Haftpflicht aus dem erlaubten Besitz und aus

dem Gebrauch von Schusswaffen und Munition sowie aus der
Jagdhundehaltung bei ausschließlich nach der Tarifposition
Falkner versicherten Personen;

(2) die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Füh-
rers eines zulassungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeugs wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahr-
zeugs verursacht werden;

(3) Ansprüche aus Wildschäden gemäß § 4 I Ziff. 5 AHB;
(4) Schäden an fremden Sachen, die der Versicherungsnehmer

gemietet, geliehen, gepachtet hat, oder die ihm kurzfristig zum
Gebrauch überlassen wurden (§ 4 I 6 a AHB).

10. Gewässerschaden-Restrisiko
Besondere Bedingungen für die Versicherung der Haftpflicht aus
Gewässerschäden - außer Anlagenrisiko -
(1) Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögens-

schäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder
mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen,
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewäs-
sers, einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden),
mit Ausnahme der Haftpflicht
als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädli-
chen Stoffen und aus Verwendung dieser gelagerten Stoffe.
(Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch beson-
deren Vertrag gewährt.)

(2) a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden
vom Versicherer insoweit übernommen, als sie zusammen
mit der Entschädigungsleistung die Versicherungssumme
für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und An-
waltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB).

b) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs-
und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit
zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die
Versicherungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine
Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versiche-
rungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

(3) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässer-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versiche-
rungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder
Verfügungen herbeigeführt haben.

(4) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder
unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher
Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Ge-
walt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

(5) Kleingebinde bis 50 l/kg je Einzelgebinde und mit einem Ge-
samtfassungsvermögen bis 500 l/kg gelten nicht als Anlagen.

11. Vorzeitiges Vertragsende
Der Beitrag ist ein Stückbeitrag. Eine Rückzahlung bei vorzeitigem
Vertragsende, gleich aus welchem Anlas (ausgenommen Kündi-
gung der Versicherung im Schadenfall (§ 9 II 2 AHB), entfällt.


